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Motorfahrzeuglenker : Sehen und gesehen werden

Das nachstehende Pressebulletin beinhaltet

für alle Verkehrsteilnehmer einige
lebenswichtige Verhaltensregeln, welche
es unbedingt zu befolgen gilt.

Den Führern von landwirtschaftlichen
Fahrzeugen möchten wir zudem ganz speziell
die Beherzigung von Absatz 1 und 3
empfehlen. TD/Bü

"I.Vom Beginn der Abenddämmerung an
bis zur Tageshelle, und wenn die Witterung

es erfordert (starker Regen, Nebel,
Schneetreiben) müssen sämtliche
fahrende Autos, Motorräder, Mofas, Velos
und landwirtschaftliche Geräte beleuchtet

sein. Für Autos und Motorräder sind
ausschliesslich Abblendlicht und Fernlicht

zulässig. Standlicht dient lediglich
der Kennzeichnung parkierter Wagen.

2. Motorradfahrer sollen auch tagsüber
Abblendlicht einschalten, um auf grosse
Distanz erkenntlich zu sein.

3. Richtige Einstellung der Abblendlichter
periodisch kontrollieren lassen, Scheiben

und Lampengläser stets sauber halten.

Schmutz kann das austrahlende
Licht in seiner Intensität und Reichweite
auf die Hälfte vermindern.

4. Nicht in die Lichter entgegenkommender
Fahrzeuge, sondern zum rechten

Strassenrand blicken, bei Blendung von
hinten Rückspiegel verstellen.

5. Grundsätzlich darf nur so schnell gefahren

werden, dass man jederzeit auf
Sichtweite (wo das Kreuzen schwierig
ist, halbe Sichtweite) anhalten kann.
Abblendlichter leuchten eine Strecke von
etwa 75 Metern aus, schon 80 km/h
ergeben aber eine fast gleich lange
Anhaltestrecke. In der Dunkelheit — besonders

bei nassem Belag — sollte man also
mit Abblendlicht 80 km/h nicht wesentlich

überschreiten!

Nach Bundesgericht: «Nachts darf nur
so schnell gefahren werden, dass innerhalb

der vom Licht des eigenen
Fahrzeugs erhellten Strecke angehalten werden

kann.»
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